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Adoptionsurlaub: Per 1. Januar 2023 tritt ein schweizweiter Anspruch auf einen entschädigten Adopti-

onsurlaub in Kraft. Dieser Beitrag befasst sich mit dem neuen Adoptionsurlaub sowie der während der Dauer des Urlaubs 

ausbezahlten Adoptionsentschädigung. 
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Einleitung

Am 1. Januar 2023 tritt ein gesetzlicher 
(Mindest-)Anspruch auf einen zweiwöchi-
gen entschädigten Adoptionsurlaub in 
Kraft. Die Regelung des Adoptionsurlaubs 
lehnt sich inhaltlich stark an den zwei 
Jahre zuvor eingeführten Vaterschaftsur-
laub an und wird ebenfalls über die 
Erwerbsersatzordnung finanziert. Grund-
sätzlich anspruchsberechtigt sind 
erwerbstätige Einzelpersonen oder Paa-
re, die ein weniger als vier Jahre altes 
Kind zur Adoption aufnehmen.

Hintergrund und gesetzliche 
Grundlagen

Bis anhin kannten nur vereinzelte Kanto-
ne sowie Gesamtarbeitsverträge einen 
Anspruch auf einen Adoptionsurlaub bzw. 
eine Adoptionsentschädigung für in   
privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen 
Beschäftigte. Auf eine parlamentarische 
Initiative aus dem Jahre 2013 zurückge-
hend wird sich dies per 1. Januar 2023 
nun ändern. 

Auf diesen Zeitpunkt treten nämlich der 
neue Art. 329j des Schweizerischen Obli-
gationenrechts (OR) zum Adoptionsurlaub 
sowie die neuen Art. 16t ff. des 
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Adopti-
onsentschädigung in Kraft, welche einen 
schweizweiten Mindestanspruch auf 
einen entschädigten Adoptionsurlaub 
vorsehen. 

Die Kantone können allerdings weiterhin 
darüber hinausgehende bzw. höhere oder 
länger dauernde Adoptionsentschädigun-
gen vorsehen und zu deren Finanzierung 
besondere Beiträge erheben.

 

Anspruchsberechtigung

Die neue Bestimmung des OR knüpft den 
Anspruch auf den gesetzlichen Adopti-
onsurlaub nicht bloss an die Aufnahme 
eines Kindes zur Adoption, sondern setzt 
zusätzlich voraus, dass der/die Arbeit-
nehmende auch die Voraussetzungen für 
den Bezug einer Adoptionsentschädigung 
gemäss EOG erfüllt. Bei den Vorausset-
zungen gemäss EOG handelt es sich im 
Wesentlichen um die folgenden:

1.  Aufnahme eines weniger als vier 
Jahre alten Kindes in die Hausge-
meinschaft (in der Schweiz) zur 
Adoption (der Anspruch auf Adopti-
onsurlaub und -entschädigung 
knüpft somit nicht an die rechtliche 
Adoption, sondern vielmehr an die 
bei Adoptionen nach Schweizer 
Recht zeitlich deutlich frühere Auf-
nahme des Kindes im Hinblick auf 
eine rechtliche Adoption an);

2.  obligatorische Versicherung des/der 
Adoptierenden im Sinne des Bundes-
gesetzes über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVG) in den 
neun Monaten unmittelbar vor der 
Aufnahme des Kindes, wovon wäh-
rend mindestens fünf Monaten eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde;

3.  Erwerbstätigkeit des/r Adoptieren-
den im Zeitpunkt der Aufnahme des 
Kindes, d.h. im Regelfall die Eigen-
schaft als Arbeitnehmende/r oder 
Selbständigerwerbende/r im Sinne 
des Bundesgesetzes über den Allge-
meinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts (ATSG).

Adoptionsurlaub und -entschädigung
Mitarbeitende in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen kommen ab dem 1. Januar 

2023 in den Genuss eines entschädigten zweiwöchigen Adoptionsurlaubes, wenn sie 

ein weniger als vier Jahre altes Kind zur Adoption in die Hausgemeinschaft 

aufnehmen. 
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Eine sog. Stiefkindadoption, d.h. die Adop-
tion des Kindes des Partners/der Partne-
rin, begründet gemäss ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelung allerdings keinen 
Anspruch auf Adoptionsurlaub und -ent-
schädigung.

Werden gleich mehrere Kinder gleichzei-
tig zur Adoption aufgenommen, so  
entsteht schliesslich nur ein Anspruch. 

Besonderheiten bei der gemein- 
schaftlichen Adoption

Bei einer gemeinschaftlichen Adoption 
soll es gemäss dem Gesetzeswortlaut 
nicht genügen, dass nur eine/r der 
gemeinschaftlich Adoptierenden die  
vorgenannten Voraussetzungen gemäss 
EOG erfüllt. Vielmehr sollen beide  
Adoptivelternteile die erwähnten Voraus-
setzungen erfüllen müssen, damit die 
Aufnahme des Kindes auch tatsächlich 
einen Anspruch auf den gesetzlichen  
entschädigten Adoptionsurlaub auszulö-
sen vermag. 

Dies fällt umso stärker ins Gewicht, als – 
anders als etwa im Falle des Mutter- und 
Vaterschaftsurlaubs, wo die Ansprüche 
auf Urlaub und Entschädigung klar vonei-
nander getrennt sind – gemäss dem 
Wortlaut der neuen Bestimmung des OR 
nur dann ein Anspruch auf einen Adopti-
onsurlaub, d.h. eine Arbeitsbefreiung, 
bestehen soll, wenn der/die Arbeitneh-
mende gleichzeitig auch Anspruch auf 
eine Adoptionsentschädigung nach EOG 
hat. 

Des Weiteren besteht der Anspruch bei 
gemeinschaftlicher Adoption jedenfalls 
nur einmal pro Adoptivelternpaar. Ob der 
Adoptionsurlaub von einem Adop-
tivelternteil alleine oder zwischen beiden 
Adoptivelternteilen aufgeteilt bezogen 
wird, obliegt der Entscheidung der Adop-
tiveltern; ein gleichzeitiger Bezug ist 
demgegenüber ausgeschlossen.

Dauer und zeitliche Schranken des 
Bezugs

Der gesetzliche Anspruch auf Adoptions-

Mutter- sowie die Vaterschaftsentschädi-
gung (bislang: CHF 196 pro Tag).

Beschränkter Gestaltungsspielraum 
der Arbeitsvertragsparteien

Wie bereits die entsprechenden Bestim-
mungen zum Mutter- und Vaterschafts-
urlaub gehört fortan auch die neue 
Bestimmung des OR zum Adoptionsur-
laub zu jenen Gesetzesbestimmungen, 
von denen auch durch vertragliche  
Abrede nicht zuungunsten des/der 
Arbeitnehmenden abgewichen werden 
kann. Gleichermassen verbietet der 
Gesetzgeber eine Ferienkürzung auf-
grund des Bezugs von Adoptionsurlaub.

Ohne Weiteres möglich ist bzw. bleibt 
allerdings eine über den gesetzlichen 
Anspruch hinausgehende vertragliche 
Abrede zugunsten des/der Arbeitneh-
menden, etwa dergestalt, dass der/die 
Arbeitgeber/in auch während des zwei-
wöchigen Adoptionsurlaubs den vollen 
Lohn ausrichtet oder er/sie dem/der 
Arbeitnehmenden eine längere bezahlte 
oder unbezahlte Arbeitsbefreiung zuge-
steht.

Administratives

Die Adoptionsentschädigung wird über 
die Erwerbsersatzordnung, d.h. im 
Wesentlichen über die EO-Beiträge der 
Arbeitnehmenden und Arbeitgeber/innen, 
finanziert und ist über den/die Arbeitge-
ber/in bei der schweizweit ausschliess-
lich zuständigen Eidgenössischen Aus-
gleichskasse (EAK) zu beantragen. Aus-
bezahlt wird sie nachschüssig nach dem 
Ende des Anspruchs, d.h. grundsätzlich 
nach Ausschöpfung der Taggelder oder 
Ablauf der einjährigen Rahmenfrist. 

Immer dann, wenn der/die Arbeitgeber/in 
dem/der Arbeitnehmenden für die Dauer 
des Adoptionsurlaubs mindestens Leis-
tungen in Höhe der Adoptionsentschädi-
gung ausgerichtet hat, wird die Adopti-
onsentschädigung direkt an den/die 
Arbeitgeber/in ausbezahlt.

urlaub beläuft sich auf zwei Wochen bzw. 
ausgehend von einem Anstellungspen-
sum von 100 % und einer Fünftagewoche 
auf zehn Urlaubstage. 

Wie sich der Urlaubsanspruch bei einer 
gemeinschaftlichen Adoption durch zwei 
in unterschiedlichen Arbeitspensen 
beschäftigte Adoptivelternteile bemisst, 
wird nicht ausdrücklich geregelt. U.E. legt 
die Gesetzessystematik aber nahe, (auch) 
hier entscheidend auf den effektiven 
Urlaubsbezug abzustellen. Teilen bei-
spielsweise Adoptiveltern, von welchen 
ein Teil einem 100 %-Arbeitspensum und 
der andere Teil einem 60 %-Arbeitspen-
sum nachgeht, den zweiwöchigen Adopti-
onsurlaub hälftig untereinander auf, 
müssten dem vollzeitbeschäftigten Teil 
nach dieser Logik fünf Urlaubstage, dem 
Teilzeitbeschäftigten hingegen bloss drei 
Urlaubstage zustehen.

Der Urlaub muss innerhalb des ersten 
Jahres nach der Aufnahme des Kindes 
(sog. Rahmenfrist) bezogen werden, wid-
rigenfalls ein etwaiger Restanspruch  
verfällt. Der Bezug kann dabei wochen- 
oder tageweise erfolgen; einzig ein 
gleichzeitiger Bezug durch die beiden 
Adoptivelternteile ist – wie bereits 
erwähnt – ausdrücklich ausgeschlossen.

Höhe der Adoptionsentschädigung

Wie etwa bereits die Mutter- sowie die 
Vaterschaftsentschädigung wird auch die 
Entschädigung für den Adoptionsurlaub 
als Taggeld ausgerichtet. Es besteht 
Anspruch auf (höchstens) 14 Taggelder 
entsprechend 80 % des durchschnittli-
chen Erwerbseinkommens der den Adop-
tionsurlaub effektiv beziehenden Person 
(es kommt bei einer gemeinschaftlichen 
Adoption somit zu keiner Zusammen-
rechnung der Einkommen der beiden 
Adoptivelternteile) vor Beginn des 
Anspruchs auf die Adoptionsentschädi-
gung, höchstens aber CHF 220 pro Tag. 

Der gesetzliche Höchstbetrag von  
CHF 220 pro Tag gilt ab dem  
1. Januar 2023 übrigens auch für die  
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Fazit

Ab dem 1. Januar 2023 besteht nun also 
ein gesetzlicher (Mindest-)Anspruch auf 
einen zweiwöchigen entschädigten Adop-
tionsurlaub, welcher im Wesentlichen an 
die Aufnahme eines weniger als vier Jah-
re alten Kindes zur Adoption anknüpft. 

Nimmt man den Gesetzgeber beim Wort, 
dürfte der Kreis der effektiv anspruchs-
berechtigten Arbeitnehmenden aber klei-
ner sein, als man es vermuten könnte: 
Gemäss dem Gesetzeswortlaut soll näm-
lich nur dann ein Anspruch auf einen 
Adoptionsurlaub bestehen, wenn der/die 
Arbeitnehmende gleichzeitig auch 
Anspruch auf eine Adoptionsentschädi-
gung nach EOG hat, was bei einer 
gemeinschaftlichen Adoption wiederum 
voraussetzen soll, dass beide Adop-
tivelternteile die entsprechenden Voraus-
setzungen erfüllen. Ob dies tatsächlich 
dem Willen des Gesetzgebers entspricht, 
ist zumindest fraglich. Und ob dies in der 
Praxis tatsächlich so streng gehandhabt 
werden (können) wird, wird sich weisen 
müssen. 

U.E. lassen die gesetzlichen Grundlagen 
jedenfalls noch etwas Spielraum für eine 
Vermeidung ungewollter Ergebnisse: So 
könnte man sich etwa überlegen, ob das 
Erfordernis, dass bei einer gemeinschaft-
lichen Adoption beide Adoptivelternteile 
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen 
müssen, nur dann gelten soll, wenn tat-
sächlich auch beide Adoptivelternteile 
Adoptionsurlaub beziehen wollen.

Employment News berichtet über neuere Entwicklungen 

und wichtige Themen im Bereich des schweizerischen 

Arbeitsrechts. Die darin enthaltenen Informationen und 

Kommentare stellen keine rechtliche Beratung dar, und die 

erfolgten Ausführungen sollten nicht ohne spezifische 

rechtliche Beratung zum Anlass für Handlungen genom-

men werden. 
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